Merkblatt zur Impulsförderung

FÖRDERUNG VON ARBEIT

FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN

aus Mitteln der Deutschen Behindertenhilfe – Aktion Mensch e.V.

Ziel der „Impulsförderung Arbeit“ ist die Integration von Menschen mit Behinderungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt.

I.   Fördergrundsätze

Maßnahmen zur Förderung von Arbeit für Menschen mit Behinderungen werden nach folgenden Kriterien unterstützt:

1. Antragsberechtigt sind anerkannte freie gemeinnützige Träger im Bereich der Behindertenhilfe mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland für Maßnahmen, die sich am allgemeinen Arbeitsmarkt orientieren.

2. Der zu fördernde Personenkreis sind Jugendliche und Erwachsene mit Behinderungen.

3. Leistungen, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen für den gleichen Zweck gewährt werden, gehen der Förderung durch die Aktion Mensch vor.

II.   Förderspektrum

Grundsätzlich sind Maßnahmen in folgenden Projektbereichen förderfähig:

A. Beschäftigungsprojekte und Integrationsfirmen als freie gemeinnützige Unternehmen und Sozialbetriebe

B. Kooperationsvorhaben zur beruflichen Eingliederung von Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf

C. Arbeitsplatzbezogene Aus- und Weiterbildungsangebote für Menschen mit Behinderungen außerhalb bestehender Ausbildungsberufe

D. Entwicklung und Erprobung neuer Arbeitsmöglichkeiten sowie Erschließung neuer Berufs- und Beschäftigungsfelder für Menschen mit Behinderungen

Die Einzelheiten zu den Projektbereichen werden in den folgenden Abschnitten A. – D. erläutert:

A.
Beschäftigungsprojekte und Integrationsfirmen als freie gemeinnützige Unternehmen und Sozialbetriebe

1. Antragsberechtigt sind freie gemeinnützige Organisationen und Betriebe, die in dem zu fördernden Projekt mindestens 30 % Menschen mit Behinderungen beschäftigen.

2. Zuwendungen für o.g. Maßnahmen können gewährt werden für:

a) Personalkosten von Leitungs- und Koordinierungskräften (siehe Ziffer III.),

b) direkt zurechenbare Sachaufwendungen, insbesondere für:

· Förderung der Kosten für externe Beratung, z.B. für die betriebs​wirtschaftliche Qualifizierung,

· Förderung der Aufwendungen für Produktentwicklung, Produkt​optimierung und Qualitätssicherung,

· Kosten für Machbarkeitsstudien,

· Marketingkosten, Fortbildungskosten,

· Erstellung und Herausgabe von bundesweiten Dokumentationen, Programmen und Arbeitshilfen,

· Kosten für Bürgschaften.

3. Ende der Förderung/Rückzahlungspflicht:

Mit dem Wechsel eines gemeinnützigen Betriebes in die gewerbliche Trägerschaft oder einer dauerhaften Unterschreitung der o.g. Beschäftigungs​quote endet die Förderung der Aktion Mensch.

B.
Kooperationsvorhaben zur beruflichen Eingliederung von Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf

1. Antragsberechtigt sind freie gemeinnützige Träger im Bereich der Behindertenhilfe. Voraussetzung ist der Nachweis eines Kooperationsvertrags zwischen dem freien gemeinnützigen Träger im Bereich der Behindertenhilfe und dem Integrationsfachdienst mit dem Ziel der Integration von Menschen mit Behinderungen, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen.

2. Förderfähige Maßnahmen sind insbesondere:

a) Arbeitsbegleitung, Job-Training,

b) Qualifizierungsmaßnahmen für arbeitslose Menschen mit Behinderung, als Vorbereitung für die Aufnahme einer Arbeitsstelle, sofern diese nicht bereits durch die öffentliche Hand gefördert werden,

c) Netzwerkarbeit,

d) Fortbildung für unterstützte Arbeitnehmer/innen,

e) Fortbildung für Fachdienstmitarbeiter/innen,

f) Öffentlichkeitsarbeit,

g) Arbeitsplatzbegleitende Freizeitmaßnahmen für unterstützte Arbeit-
nehmer/innen, z.B. Erfahrungsaustausch, Treffs.

3. Zuwendungen für o.g. Maßnahmen können gewährt werden für:

a) Personalkosten für die Dauer des Projektes (siehe Ziffer III.),

b) direkt zurechenbare Sachaufwendungen.

4. Maßnahmen, die öffentlich gefördert werden oder auf deren Förderung ein gesetzlicher Anspruch besteht (z.B. nach SGB IX, Arbeitsförderungsgesetz oder nach Entgelten gemäß § 93 BSHG), werden nicht bezuschusst. Eine entsprechende Bestätigung der Fachbehörde ist vorzulegen.

C.
Arbeitsplatzbezogene Aus- und Weiterbildungsangebote für Menschen mit Behinderungen außerhalb bestehender Ausbildungsberufe

Zuwendungen für o.g. Maßnahmen können gewährt werden für:

a) Personalkosten für die Dauer des Projektes (siehe Ziffer III.),

b) direkt zurechenbare Sachaufwendungen.

D.
Entwicklung und Erprobung neuer Arbeitsmöglichkeiten sowie Erschließung neuer Berufs- und Beschäftigungsfelder für Menschen mit Behinderungen

Zuwendungen für o.g. Maßnahmen können gewährt werden für:

a) Personalkosten für die Dauer des Projektes (siehe Ziffer III.),

b) direkt zurechenbare Sachaufwendungen.

III.   Hinweis zu den förderfähigen Personalkosten

1. Im Rahmen der Personal- und Honorarkosten sind ausschließlich zusätzliche Personalkosten förderfähig, d.h. Kosten für neu einzustellendes Personal sowie Kosten für eine Aufstockung vorhandener Personalstellen im beantragten Projekt. Wird bereits vorhandenes Personal im Projekt eingesetzt, können Personalkosten nur gefördert werden, wenn die Einstellung einer neuen Kraft für das bisherige Arbeitsfeld nachgewiesen wird.

2. Als Nachweis für das im jeweiligen Projekt eingestellte Personal sind im Rahmen des Verwendungsnachweises die entsprechenden Arbeitsverträge sowie die Gehalts​abrechnungen vorzulegen.

IV.   Förderzeitraum

1. Die Dauer einer Fördermaßnahme beträgt in allen Projektbereichen maximal 36 Monate. Eine Verlängerung des Förderzeitraums ist nicht möglich.

2. Maßnahmen, die vor der Bewilligung begonnen wurden, können nicht gefördert werden.

V.   Förderhöhe

1. Die Antragsteller sind verpflichtet, Eigenmittel einzubringen und sich um andere Fördermöglichkeiten durch Bund, Länder, Kommunen und sonstige öffentliche Institutionen sowie um Zuschüsse Dritter zu bemühen. Dies ist schriftlich nachzuweisen.

2. Der Antragsteller ist verpflichtet, den Zuschuss der Aktion Mensch gegenüber öffentlichen Zuwendungsgebern gesondert im Finanzierungsplan auszuweisen. Gegenüber den öffentlichen Zuwendungsgebern gilt der Zuschuss der Aktion Mensch als Eigenmittel des Trägers.

3. Die Aktion Mensch kann sich an den förderfähigen Gesamtkosten für die o.g. Maßnahmen mit einem prozentualen Zuschuss von bis zu 80 % beteiligen. Sofern öffentliche Mittel gewährt werden, werden diese zunächst von den Gesamtkosten abgezogen. Von dem verbleibenden Betrag gewährt die Aktion Mensch maximal 80 % als Zuschuss.

4. Die Zuschussobergrenze beträgt für Maßnahmen nach Ziffer II. A. und B. 130.000,– € und für Maßnahmen nach Ziffer II. C. und D. 110.000,– € je Projekt für die gesamte Laufzeit, zuzüglich 10 % Sachkostenpauschale auf den Zuschuss der Aktion Mensch.

5. Werden dem Antragsteller Mittel auf der Grundlage von § 34 SGB IX für einzelne Mitarbeiter gewährt, müssen diese in vollem Umfang als Eigenmittel des Trägers eingesetzt werden.

6. Zur Finanzierung von investiven Aufwendungen der o.g. Projektbereiche können ergänzend zur Impulsförderung Anträge gemäß den Ziffern I. 1., II., III. und V. bis IX. der Förderrichtlinien gestellt werden.

VI.   Antragstellung

1. Die Fristen für die Antragstellung sind jeweils der 31.03., 30.06., 30.09. und 31.12. eines Jahres. Es werden ausschließlich vollständige Anträge akzeptiert, die zu den vorgenannten Fristen in der Geschäftsstelle der Aktion Mensch vorliegen.

2. Zur Erstellung der Konzeption sowie des Kosten- und Finanzierungsplanes sind die entsprechenden Leitfäden zu benutzen, die bei den Kuratoriumsverbänden
 oder direkt bei der Geschäftsstelle der Aktion Mensch zu erhalten sind.

3. Anträge auf Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Impulsförderung sind auf den entsprechenden Antragsformularen für die Impulsförderung in dreifacher Ausfertigung einschließlich der erforderlichen Unterlagen (s. Checkliste des Antragsformulars) bei einem der im Kuratorium vertretenen Spitzen-/Bundesverbände einzureichen, sofern der Antragsteller einem der Kuratoriumsverbände angeschlossen ist. 

Dem Antrag ist in diesem Fall eine positive Stellungnahme dieses Verbandes beizufügen.

4. Antragsteller, die keinem der Kuratoriumsverbände angeschlossen sind, reichen das Antragsformular einschließlich der erforderlichen Unterlagen (s. Checkliste des Antragsformulars) in einfacher Ausfertigung direkt bei der Geschäftsstelle der Aktion Mensch ein.

Geschäftsstelle der Deutschen Behindertenhilfe – Aktion Mensch e.V.

Bereich Förderpolitik

Holbeinstr. 13-15

53175 Bonn

VII.   Budget und Erprobungsvorbehalt
der Impulsförderung

1. Ein Rechtsanspruch auf Förderung von Maßnahmen besteht nicht. Anträge unterliegen einer qualitativen Prüfung und können nur im Rahmen des für die Impulsförderung bereitgestellten Budgets gefördert werden. Anträge, die trotz positiver Beurteilung wegen Budgetüberschreitung bei einem Vergabetermin nicht bewilligt werden, können nur noch ein weiteres Mal zu einem späteren Stichtag (siehe Ziffer VI. 1.) vorgelegt werden.

2. Die Förderung im Rahmen der Impulsförderung steht unter einem Erprobungs​vorbehalt. Das Kuratorium der Aktion Mensch behält sich daher auch im laufenden Antragsverfahren Änderungen der Fördermodalitäten vor.

Im übrigen gelten die Förderrichtlinien der Deutschen Behindertenhilfe – Aktion Mensch e.V. in der jeweils geltenden Fassung.

Bonn, den 01.01.2002

�	Vgl. Ziffer I. 2. der Förderrichtlinien der Deutschen Behindertenhilfe – Aktion Mensch e.V. in der jeweils geltenden Fassung.


�	Im folgenden Text: Aktion Mensch.


�	Verbände im Kuratorium der Aktion Mensch:


Arbeiterwohlfahrt


Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung


Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte


Der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband


Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband


Deutscher Caritasverband


Deutsche Gesellschaft zur Förderung der Gehörlosen und Schwerhörigen


Deutsches Rotes Kreuz


Diakonisches Werk der EKD


Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland
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